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 Veröffentlicht am 29.04.2003

Norm

GBG §53 Abs1

Rechtssatz

Eine Anmerkung der Rangordnung mit der Bedingung des § 53 Abs 1 letzter Satz GBG setzt die Bewilligung des

Gesuches auf Anmerkung einer Rangordnung, der eine solche Bedingung nicht beigesetzt ist, voraus. Ein

diesbezüglicher Nachweis hat, sofern er sich nicht aus dem Grundbuch selbst ergibt, durch geeignete Urkunden zu

erfolgen (§ 94 Abs 1 Z 3 GBG).
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